 Bedingungen 2010             
· Alle Züchter, die unsere Hengste zur Besamung ihrer Stute in Anspruch nehmen, erkennen die nachstehenden Bedingungen sowie die Deck – und Besamungsbedingungen des jeweiligen Verbandes an. Die Decksaison beginnt am 01. Januar und endet am 01. August.  
· Ihre Samenbestellung erbitten wir montags bis freitags telefonisch oder per Fax bis 10.00 Uhr und am Wochenende bis 9.00 Uhr. Bitte beachten Sie unsere Mittagsruhe von 12.30 bis 14.00 Uhr.

· Für die Samenbestellung sind folgende Angaben erforderlich:
1. Gewünschter Hengst

2. Name und vollständige Anschrift des Stutenbesitzers

3. Zuchtverband, dem die Bedeckung gemeldet werden soll

4. Genaue Versandadresse

5. Angaben zur Stute: Name, Lebensnummer, Abstammung, Geburtsdatum

· Die Deckscheine sind zu Beginn der Decksaison beim Hengsthalter einzureichen!
· Die Kosten für den Samentransport werden gesondert in Rechnung gestellt und sind vom Züchter zu tragen.
· Für die Möglichkeiten des Versandes an Sonn – und Feiertagen wenden Sie sich bitte an die Deckstation.
· Haftungen für Transportschäden sind ausgeschlossen. Reklamationen müssen umgehend  am gleichen Tag in der Besamungsstation angezeigt werden, ansonsten wird der Transport in Rechnung gestellt.
· Der Samenversand erfolgt in Styropor-Boxen, die innerhalb von 14 Tagen, einschließlich der Kühlakkus sowie den ausgefüllten Samenversandnachweisen, wieder an die Station zurückzusenden sind.
· Eine Trächtigkeitsgarantie kann nicht gewährleistet werden, das Deckgeld ist in jedem Fall zu entrichten und wird mit der ersten Samenbestellung fällig!

· Zum Ende der Besamungssaison wird über die erfolgten Besamungen ein Deckschein ausgestellt. Die Aushändigung des Deckscheins sowie die Benachrichtigung des Verbandes erfolgt nur bei beglichener Deckgeld – und Samentransportrechnung. 

· Sollte Ihre Stute nicht tragend werden, benötigen wir bis zum 31.10.2010 eine schriftliche Bestätigung Ihres Tierarztes. Für Stuten, die vor dem 01. Juli 2010 besamt wurden und güst bleiben, kann in der folgenden Decksaison der gleiche Hengst mit 30 % Ermäßigung genutzt werden. Stuten, die nach dem 01.07. des jeweiligen Jahres erstmalig besamt und nicht tragend wurden, erhalten im Folgejahr volle Deckgeldfreiheit (in der jeweiligen Preisklasse). Sollte sich die Decktaxe des jeweiligen Hengstes erhöhen, wird der Differenzbetrag in Rechnung gestellt.

· Alle Decktaxen sind Endpreise inkl. 10,7 % Umsatzsteuer, ein Anspruch auf Rückzahlung des gezahlten Deckgeldes besteht nicht.

· Tupferproben von güsten Stuten ( mit Ausnahme von Maidenstuten) sind

erforderlich. Bei starker Frequentierung der Hengste behalten wir uns vor, nur 2 Besamungsportionen pro Rosse abzugeben.

· Eine Besichtigung der Hengste ist nach telefonischer Anmeldung möglich.

Wir bitten Sie jedoch, die Stallruhe von 12.30 bis 14.00 Uhr einzuhalten.

· Nach Absprache stehen Gastboxen für Ihre Stuten zur Verfügung.

Es werden pro Box € 10,00  für ein Pferd und € 12,00 für eine Stute mit Fohlen berechnet. Diese Preise enthalten 19% Umsatzsteuer.
